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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Gehäuse
(1) für einen Brennstoffzellen-Stapel (2), wobei zumindest ei-
ne Wandung (1.1) zumindest bereichsweise eine die Wan-
dung (1.1) verstärkende Struktur (S) aufweist. Erfindungsge-
mäß ist wenigstens in einem Bereich mit einer verstärken-
den Struktur (S) zumindest ein Befestigungspunkt (B1 bis
B3) zur Befestigung zumindest einer Brennstoffzellen-Sys-
temkomponente und/oder zur Lagerung des Gehäuses (1)
in einem Bauraum ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für einen
Brennstoffzellen-Stapel, wobei zumindest eine Wan-
dung zumindest bereichsweise eine die Wandung
verstärkende Struktur aufweist.

[0002] Aus der US 2006/0060244 A1 ist eine Rohr-
verzweigungsvorrichtung für eine Brennstoffzelle be-
kannt, wobei die Rohrverzweigungsvorrichtung zu-
mindest einen Rohranschluss mit einer überdimen-
sionierten Öffnung aufweist, die durch ein rahmenför-
miges Verteilerrohr begrenzt ist. Der Rohranschluss
ist verschiebbar in zumindest einer Ebene relativ
zu der überdimensionierten Öffnung zur Verringe-
rung von positionsbedingten Toleranzerfordernissen
des Rohranschlusses. Dabei ist die Rohrverzwei-
gungsvorrichtung insbesondere zur Befestigung von
Komponenten eines Brennstoffzellensystems an ei-
ner Endplatte vorgesehen.

[0003] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik eine
sogenannte Stack-Box als Gehäuse für einen Brenn-
stoffzellen-Stapel bekannt, welches zumindest be-
reichsweise eine gerippte Struktur aufweist.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
gegenüber dem Stand der Technik verbessertes Ge-
häuse für einen Brennstoffzellen-Stapel anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
in Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Bei einem Gehäuse für einen Brennstoffzel-
len-Stapel weist zumindest eine Wandung zumin-
dest bereichsweise eine die Wandung verstärken-
de Struktur auf, wobei erfindungsgemäß vorgese-
hen ist, dass wenigstens in einem Bereich mit einer
verstärkenden Struktur zumindest ein Befestigungs-
punkt zur Befestigung zumindest einer Brennstoffzel-
len-Systemkomponente und/oder zur Lagerung des
Gehäuses in einem Bauraum ausgebildet ist.

[0008] Dadurch, dass zum Einen die zumindest ei-
ne Wandung die zumindest diese Wandung bereichs-
weise verstärkende Struktur aufweist und zum Ande-
ren in dem Bereich der verstärkenden Struktur der zu-
mindest eine Befestigungspunkt zur Befestigung we-
nigstens einer Brennstoffzellen-Systemkomponente
und/oder zur Lagerung des Gehäuses angeordnet ist,
ist sowohl der Brennstoffzellen-Stapel als auch die
zumindest eine an dem Befestigungspunkt befestig-
te Brennstoffzellen-Systemkomponente bei einer De-
formation des Gehäuses vor einer aus der Deforma-
tion resultierenden Beschädigung geschützt.

[0009] Ist das Gehäuse über den Befestigungspunkt
in einem Bauraum, insbesondere einem Motorraum
gelagert, so ist die Lagerstelle durch die verstärkende
Struktur in diesem Bereich ebenfalls weitestgehend
vor einer Deformation geschützt.

[0010] Insbesondere ist das Gehäuse für den Brenn-
stoffzellen-Stapel zur Anordnung in einem Motor-
raum eines Fahrzeuges vorgesehen, wobei das Ge-
häuse mittels der verstärkenden Struktur zumindest
bereichsweise versteift ist, wodurch das Risiko einer
Deformation des Gehäuses zumindest in diesem Be-
reich wenigstens verringert ist.

[0011] Vorzugsweise weist das Gehäuse mehrere
Bereiche mit verstärkender Struktur auf, so dass das
Gehäuse ohne konstruktionsbedingte Änderungen in
verschiedenen zur Verfügung stehenden und auch in
verschieden ausgebildeten Bauräumen anordbar und
über den oder die Befestigungspunkte befestigbar ist.

[0012] Insbesondere ist das Gehäuse kastenförmig
mit verstärkender Struktur ausgebildet, wodurch das
Gehäuse eine vergleichsweise hohe Steifigkeit bei
gleichzeitig geringem Gewicht aufweist.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
verstärkende Struktur als Rippen, die eine Waben-
form und/oder eine Quadratform aufweisen, aus-
gebildet. Vorteilhaft erstreckt sich die verstärkende
Struktur vollständig über alle Wandungen des Ge-
häuses, so dass ein Schutz des Brennstoffzellensta-
pels vor Beschädigung, insbesondere durch Defor-
mationen des Gehäuses wesentlich erhöht ist.

[0014] In einer möglichen Ausführungsform ist der
zumindest eine Befestigungspunkt als eine von ei-
ner Wandung abragende Ausformung ausgebildet,
so dass vorteilhaft an dieser abragenden Ausformung
zumindest eine Brennstoffzellen-Systemkomponente
befestigbar ist. Zusätzlich oder alternativ ist das Ge-
häuse vorteilhaft über die abragende Ausformung in
seinem Bauraum befestigbar.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist an dem zumindest einen Befestigungspunkt
zumindest ein Befestigungselement angeordnet oder
anordbar, wobei der Befestigungspunkt beispielswei-
se in Form der abragenden Ausformung als Auf-
nahme für das Befestigungselement dient. So kann
in die abragende Ausformung beispielsweise ein
Durchgangsloch eingebracht sein, in welchem ein
als Schraube ausgeführtes Befestigungselement an-
ordbar ist. Denkbar ist auch, dass der Befestigungs-
punkt derart ausgeformt ist, dass ein Befestigungs-
element formschlüssig an diesem befestigbar ist, wo-
bei es sich bei einem solchen Befestigungselement,
beispielsweise um eine Klemme handeln kann.
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[0016] In vorteilhafter Weise ist das Gehäuse aus
Metall und/oder aus zumindest einem Faserverbund-
kunststoff gebildet, wobei das Gehäuse vorteilhaft in
der sogenannten Leichtbauweise hergestellt ist. Als
Materialien eignen sich hierzu insbesondere eine Alu-
minium- und/oder Magnesiumlegierung und/oder Fa-
serverbundkunststoffe. Da das Gehäuse in Leicht-
bauweise hergestellt ist, ist ein Gewicht des Gehäu-
ses vergleichsweise gering, wodurch z. B. eine Hand-
habung zur Montage des Gehäuses in seinen Bau-
raum vereinfacht sein kann.

[0017] Besonders bevorzugt ist das Gehäuse mittels
eines Gehäusedeckels verschließbar, in welchen zu-
mindest eine Vorrichtung des Brennstoffzellen-Sys-
tems integriert ist. Dadurch, dass das Gehäuse mit-
tels des Gehäusedeckels verschließbar ist, ist der in
dem Gehäuse angeordnete Brennstoffzellen-Stapel
vollständig umgeben und somit vor Beschädigungen
geschützt. Zudem ist dadurch, dass in den Gehäuse-
deckel zumindest eine Vorrichtung des Brennstoffzel-
len-Systems, z. B. eine Vorrichtung zur Medienfüh-
rung, integriert ist, das Brennstoffzellen-System Bau-
raum sparend ausgebildet, wobei ein mittels des Ge-
häusedeckels zur Verfügung stehender Bauraum op-
timal genutzt ist.

[0018] Auch kann in vorteilhafter Weise vorgesehen
sein, dass der Gehäusedeckel zumindest einen Be-
festigungspunkt zur Befestigung weiterer Brennstoff-
zellen-Systemkomponenten aufweist. Dadurch ist
das Brennstoffzellen-System kompakt ausgebildet,
wobei vorzugsweise alle erforderlichen und sepa-
raten Brennstoffzellen-Systemkomponenten an dem
Gehäuse und/oder dem Gehäusedeckel angeordnet
oder auch integriert sind.

[0019] Vorzugsweise sind bzw. ist die Wandungen
und/oder der Gehäusedeckel zumindest abschnitts-
weise elektrisch isolierend ausgebildet, so dass mit-
tels des Gehäuses eine Isolationsstrecke gebildet
werden kann. Durch die Bildung einer Isolationsstre-
cke mittels des Gehäuses selbst, ist eine kostengüns-
tige Lösung angegeben, da zur elektrischen Isolation
keine weiteren Komponenten erforderlich sind.

[0020] Darüber hinaus ist es vorteilhaft möglich,
dass die Wandungen und/oder der Gehäusedeckel
zumindest abschnittsweise thermisch isolierend aus-
gebildet sind bzw. ist. Ist das Gehäuse thermisch iso-
lierend ausgebildet, ist ein Wärmemanagement des
Brennstoffzellen-Stapels erheblich verbessert, wobei
die thermische Isolation mittels des Gehäuses, ins-
besondere in Bezug auf eine Kaltstartfähigkeit des
Brennstoffzellen-Systems, von Vorteil ist.

[0021] Vorteilhaft sind im Gehäuse angeordne-
te Brennstoffzellen-Systemkomponenten mit dem
Brennstoffzellen-Stapel thermisch gekoppelt, wo-
durch ebenfalls eine Kaltstartfähigkeit verbessert ist.

[0022] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0023] Dabei zeigen:

[0024] Fig. 1 schematisch eine perspektivische An-
sicht eines Gehäuses für einen Brennstoffzellen-Sta-
pel,

[0025] Fig. 2 schematisch eine perspektivische An-
sicht des Gehäuses mit teilweise eingeschobenem
Brennstoffzellen-Stapel und an diesem angeordne-
ten Gehäusedeckel und

[0026] Fig. 3 schematisch eine perspektivische An-
sicht des Gehäuses im geschlossenen Zustand.

[0027] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0028] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Gehäuses 1 für einen in teilweise in Fig. 2 dar-
gestellten Brennstoffzellen-Stapel 2. Der Brennstoff-
zellen-Stapel 2 ist Bestandteil eines Brennstoffzellen-
Systems, mittels dessen elektrische Energie erzeugt
wird, die in kinetische Energie umgewandelt wird. Ein
solches Brennstoffzellen-System ist vorzugsweise in
einem Fahrzeug oder einem Transportmittel ange-
ordnet.

[0029] Das Gehäuse 1 ist im Wesentlichen kasten-
förmig ausgebildet und weist eine offene Seite auf, in
die der Brennstoffzellen-Stapel 2 bei Anordnung des-
selben in dem Gehäuse 1 einschiebbar ist, wie Fig. 2
zeigt.

[0030] Um zu erreichen, dass das Gehäuse 1 ein
vergleichsweise geringes Gewicht aufweist, ist das
Gehäuse 1 in der sogenannten Leichtbauweise her-
gestellt. Dazu ist das Gehäuse 1 aus Metall, z. B. aus
einer Aluminium- und/oder aus einer Magnesiumle-
gierung, und/oder aus Faserverbundkunststoff, wie
z. B. aus einem kohlenstofffaserverstärkten Kunst-
stoff und/oder aus kohlenstofffaserverstärktem Koh-
lenstoff gebildet.

[0031] Wie oben beschrieben, ist in dem Gehäuse
1 der Brennstoffzellen-Stapel 2 angeordnet, wobei
Wandungen 1.1 des Gehäuses 1 zur Erhöhung einer
Schutzwirkung für den Brennstoffzellen-Stapel 2 eine
verstärkende Struktur S aufweisen. Mittels der ver-
stärkenden Struktur S sind die Wandungen 1.1 ver-
steift, wodurch das Gehäuse 1 stabiler, insbesondere
gegenüber Deformationen, ausgebildet ist.

[0032] Dabei ist die verstärkende Struktur S als Rip-
pen ausgebildet, die quaderförmig und wabenförmig
an der jeweiligen Wandung 1.1 des Gehäuses 1 aus-
gebildet sind. Die Rippen, die zur Bildung einer Qua-
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derform an der Wandung 1.1 ausgebildet sind, wei-
sen gegenüber den Rippen, die die Wabenform bil-
den, größere Abmessungen auf. Dadurch überragen
die Rippen der Quaderformen die Rippen, die waben-
förmig angeordnet sind.

[0033] Zusätzlich oder alternativ kann die verstär-
kende Struktur S andere Formen aufweisen, wobei
auch vorgesehen sein kann, dass ein oder mehrere
nicht gezeigte separate Verstärkungselemente an ei-
ner oder mehreren Wandungen 1.1 des Gehäuses 1
befestigt ist bzw. sind.

[0034] Zudem können im Inneren des Gehäuses 1 in
den Eckbereichen Führungselemente 3 angeordnet
sein, die das Einschieben eines Brennstoffzellen-Sta-
pels 2 erleichtern. Die Führungselemente 3 können
aus einem elektrisch isolierenden Material gebildet
sein, wie z. B. einem elektrisch isolierenden Kunst-
stoff. Dies verbessert die elektrischen Isolation des
Brennstoffzellen-Stapels 2 und ist besonders vorteil-
haft, wenn das Gehäuse 1 aus einem Metall oder ei-
nem anderen elektrisch leitenden Material gebildet
ist.

[0035] Das Gehäuse 1 dient insbesondere dem
Schutz des Brennstoffzellen-Stapels 2 und bildet die
Tragstruktur desselben.

[0036] Zudem ist es möglich, den Brennstoffzellen-
Stapel 2 sowohl elektrisch als auch thermisch zu iso-
lieren, wobei der Brennstoffzellen-Stapel 2 hinsicht-
lich der elektromagnetischen Verträglichkeit mittels
des Gehäuses 1 gegenüber seiner Umwelt elektro-
nisch abgeschirmt ist und dadurch auch ein Brand-
schutz erhöht werden kann.

[0037] Vorzugsweise ist das Gehäuse 1 zur Bil-
dung einer Isolationsstrecke, insbesondere als Be-
rührschutz, zumindest abschnittsweise elektrisch iso-
liert ausgeführt, wobei solche Abschnitte bevorzugt
gekennzeichnet sind, so dass eine Person bei Hand-
habung des Gehäuses 1 mit dem Brennstoffzellen-
Stapel 2 auf eine mögliche Gefahr aufmerksam ge-
macht wird.

[0038] Darüber hinaus ist der Brennstoffzellen-Sta-
pel 2 mittels des Gehäuses 1, insbesondere aufgrund
der die Wandungen 1.1 verstärkenden Struktur S im
Wesentlichen vor Deformationen bei in das Fahrzeug
kollisionsbedingt stattfindender Intrusion geschützt.
Das Gehäuses 1 stellt also einen mechanischen
Schutz für den Brennstoffzellen-Stapel 2 dar. Bei kol-
lisionsbedingter Beschleunigung erfolgt mittels des
Gehäuses 1 eine verminderte bzw. optimierte Kraft-
einleitung, z. B. durch ein gebildetes sogenanntes
Fest-Los-Lager und/oder eine flexible Abstützung im
Gehäuse 1, zumindest in den Brennstoffzellen-Stapel
2.

[0039] Auch ist es möglich, dass das Gehäuse 1 zur
Integration von Funktionen des Brennstoffzellen-Sys-
tems, wie z. B. eine Entlüftungsfunktion zum Druck-
abbau, Drainagefunktion und/oder als Isolationsstre-
cke, genutzt wird. Entsprechend der gewünschten zu
integrierenden Funktion ist das Material zur Herstel-
lung des Gehäuses 1 gewählt, wobei das Gehäuse 1
vorzugsweise dicht ausgebildet ist. Dazu kann auch
vorgesehen sein, dass das Gehäuse 1 aus mehre-
ren Materialien gebildet ist, so dass das Gehäuse 1
zumindest abschnittsweise thermisch und/der elek-
trisch isoliert ist.

[0040] In dem Gehäuse 1 sind weitere Brennstoff-
zellen-Systemkomponenten anordbar, die bevorzugt
mit dem Brennstoffzellen-Stapel 2 thermisch gekop-
pelt sind, so dass eine Kaltstartfähigkeit des Brenn-
stoffzellen-Systems verbessert ist.

[0041] An den Wandungen 1.1 im Bereich der ver-
stärkenden Struktur S sind Befestigungspunkte B1
bis B3 ausgeformt, die zur Befestigung von nicht
näher dargestellten Brennstoffzellen-Systemkompo-
nenten dienen. Z. B. ist ein Kompressor und/oder
eine Befeuchtungsvorrichtung als Brennstoffzellen-
Systemkomponente bzw. -Systemkomponenten an
den Befestigungspunkten B1 bis B3 anordbar. Die
Befestigungspunkte B1 bis B3 sind in dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 an einer flä-
chenmäßig großen Wandung 1.1 des Gehäuses 1
ausgebildet.

[0042] Erste Befestigungspunkte B1 sind als von der
Wandung 1.1 abragende nasenförmige Ausformun-
gen ausgebildet, auf die zumindest eine Brennstoff-
zellen-Systemkomponente beispielsweise aufsteck-
bar ist, so dass die Brennstoffzellen-Systemkompo-
nente formschlüssig an dem Gehäuse 1 befestigbar
ist.

[0043] Denkbar ist auch, dass die ersten Befesti-
gungspunkte B1 in Form der nasenförmigen Aus-
formungen Durchgangslöcher aufweisen, in welchen
jeweils ein Befestigungselement, insbesondere eine
Schraube anordbar ist, so dass die Brennstoffzellen-
Systemkomponente alternativ oder zusätzlich kraft-
schlüssig an dem Gehäuse 1 befestigbar ist.

[0044] Wiederum zusätzlich oder alternativ kann die
jeweilige Brennstoffzellen-Systemkomponente auch
stoffschlüssig an den ersten Befestigungspunkten B1
befestigt sein.

[0045] Zweite Befestigungspunkte B2 an der Wan-
dung 1.1 des Gehäuses 1 sind ähnlich wie die zu ei-
ner Quadratform ausgeformten Rippen der verstär-
kenden Struktur S ausgebildet. Dadurch sind die
zweiten Befestigungspunkte B2 rahmenförmig aus-
gebildet, wobei die die Rahmenform bildenden Ele-
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mente die verstärkende Struktur S der Wandung 1.1
überragen.

[0046] Zumindest eine Brennstoffzellen-System-
komponente kann an die zweiten Befestigungspunk-
te B2 geklemmt und/oder eingesteckt und/oder an-
derweitig, wie auch kraft- und/oder stoffschlüssig be-
festigt werden.

[0047] An der Wandung 1.1 ausgebildete dritte Be-
festigungspunkte B3 sind ebenfalls als so bezeich-
nete Steckplätze zur formschlüssigen Befestigung
von Brennstoffzellen-Systemkomponenten ausgebil-
det, wobei es beispielsweise mittels geeigneter Hilfs-
mittel möglich ist, die jeweilige Brennstoffzellen-Sys-
temkomponente zusätzlich oder alternativ kraft- und/
oder stoffschlüssig an den dritten Befestigungspunk-
ten B3 zu befestigen.

[0048] Beispielsweise ist jeweils eine Brennstoffzel-
len-Systemkomponente an beiden jeweiligen Befes-
tigungspunkten B1 bis B3 befestigbar oder es ist
jeweils eine Systemkomponente an einem Befesti-
gungspunkt B1 bis B3 befestigbar.

[0049] Auch können die Befestigungspunkte B1 bis
B3 andere geeignete Formen aufweisen, wobei die
Befestigungspunkte B1 bis B3 immer im Bereich der
verstärkenden Struktur S der jeweiligen Wandung 1.1
des Gehäuses 1 ausgebildet sind.

[0050] Einer oder mehrere der Befestigungspunkte
B1 können in einer möglichen Ausgestaltung zur Be-
festigung des Gehäuses 1 in seinem vorgesehenen
Bauraum vorgesehen sein, so dass der oder die Be-
festigungspunkte B1 bis B3 als Lagerstellen für das
Gehäuse 1 dienen.

[0051] Mittels der Befestigungspunkte B1 bis B3 sind
verschiedene Brennstoffzellen-Systemkomponenten
an dem Gehäuse 1 befestigbar, so dass das Brenn-
stoffzellen-System zumindest teilweise kompakt aus-
gebildet ist und kein weiterer Bauraum zur Anordnung
von Brennstoffzellen-Systemkomponenten erforder-
lich ist.

[0052] Da das Gehäuse 1 mehrere Befestigungs-
punkte B1 bis B3 aufweist, die auch als Lagerstel-
len genutzt werden können, kann das Gehäuse 1 mit
Brennstoffzellen-Stapel 2 und Brennstoffzellen-Sys-
temkomponenten flexibel in einem zur Verfügung ste-
henden Bauraum angeordnet und befestigt werden.

[0053] In Fig. 2 ist der teilweise in das Gehäuse
1 eingeschobene Brennstoffzellen-Stapel 2 in einer
perspektivischen Ansicht dargestellt, wobei das Ge-
häuse 1 in Fig. 3 im geschlossenen Zustand gezeigt
ist.

[0054] An dem Brennstoffzellen-Stapel 2 ist ein Ge-
häusedeckel 4 zum dichten Verschließen des Gehäu-
ses 1 angeordnet und vorzugsweise zumindest form-
schlüssig befestigt. Dabei kann zwischen Gehäuse 1
und Gehäusedeckel 4 eine umlaufende Dichtung an-
geordnet sein, um das Gehäuse 1 weitestgehend flui-
disch dicht auszubilden.

[0055] Bevorzugt sind in den Gehäusedeckel 4 wei-
tere Bestandteile des Brennstoffzellen-Systems in-
tegriert, so dass der mittels des Gehäusedeckels 4
zur Verfügung stehende Bauraum optimal genutzt ist.
Beispielsweise können in den Gehäusedeckel 4 Vor-
richtungen zur Wasserstoff-Vorkonditionierung und/
oder zur Medienführung und/oder Sensoranschluss-
stellen zur Medienmessung als weitere Bestandteile
integriert sein. Diese Vorrichtungen können ihrerseits
weitere Anbindungspunkte für Brennstoffzellen-Sys-
temkomponenten bilden.

[0056] Des Weiteren kann der Gehäusedeckel 4
weitere ausgebildete Befestigungspunkte zur Anord-
nung von Brennstoffzellen-Systemkomponenten auf-
weisen.

[0057] Der Gehäusedeckel 4 ist aus einem Materi-
al gebildet, welches entsprechend gewünschter An-
forderungen, wie z. B. zur elektrischen und/oder zur
thermischen Isolation geeignet ist. Auch kann der Ge-
häusedeckel 4 aus verschiedenen Materialien gebil-
det sein, so dass der Gehäusedeckel 4 beispielswei-
se zumindest abschnittsweise elektrisch isoliert, um
die Isolationsstrecke des Gehäuses 1 weiterzufüh-
ren.

[0058] In dem mittels des Gehäusedeckels 4 ge-
schlossenen Gehäuses 1 herrscht vorteilhaft ei-
ne gleichmäßige Temperaturverteilung, wodurch die
Entlüftungsfunktion des Gehäuses 1 zum Druckaus-
gleich optimiert ist. Durch die gleichmäßige Tem-
peraturverteilung kann zusätzlich erreicht werden,
dass weniger Kondensationsprobleme im Medienfüh-
rungs- und Entlüftungsbereich auftreten. Die Medien-
führung innerhalb des Gehäuses 1 und/oder des Ge-
häusedeckels 4 kann mit flexiblen Querschnittsgeo-
metrien realisiert werden, wodurch der erforderliche
Bauraum reduziert werden kann.

[0059] Zwischen dem Brennstoffzellen-Stapel 2 und
dem Gehäuse 1 sind der Entlüftungs- und der Draina-
gebereich ausgebildet, die insbesondere für die Was-
serstoffkonzentration und die Feuchtigkeit erforder-
lich ist, wobei die Entlüftungsfunktion aufgrund der
gleichmäßigen Temperaturverteilung im Gehäuse 1
verbessert ist.

[0060] Bevorzugt sind innerhalb des Gehäuses 1 an-
geordnete Brennstoffzellen-Systemkomponenten mit
dem Brennstoffzellen-Stapel 2 thermisch gekoppelt,
wodurch der Wasserstoff vorkonditionierbar ist. Wei-
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terhin ist durch die thermische Kopplung die Kaltstart-
fähigkeit des Brennstoffzellen-Systems verbessert.

[0061] Das Gehäuse 1 mit dem Gehäusedeckel 4
bildet ein Multifunktionsbauteil für ein Brennstoffzel-
len-System, wobei mittels eines derart ausgebilde-
ten Gehäuses 1 für einen Brennstoffzellen-Stapel 2
Kosten, Gewicht, Bauraum, eine Anzahl von Bau-
teilen und dadurch bedingt eine Montagezeit bei
der Herstellung des Brennstoffzellen-Systems einge-
spart werden können.

[0062] Durch die verschieden ausgebildeten und an
der entsprechenden Wandung 1.1 angeordneten Be-
festigungspunkte B1 bis B3 als Lagerstellen ist es
möglich, das Gehäuse 1 in verschiedenen zur Verfü-
gung stehenden Bauräumen zu verbauen.

[0063] Mittels des mittels des Gehäusedeckels 4
verschlossenen Gehäuses 1 kann eine Vielzahl von
erforderlichen Funktionen in Bezug auf den Brenn-
stoffzellen-Stapel 2 und somit auch in Bezug auf das
Brennstoffzellen-System vereinfacht werden, zumal
das Gehäuse 1 eine kompakte Baueinheit des Brenn-
stoffzellen-Systems darstellt.

[0064] In einer möglichen Ausführungsform kann in
dem Gehäuse 1 im Vergleich zur Umgebung ein
erhöhter Druck vorherrschen, wodurch ein Innen-
druck im Brennstoffzellen-Stapel 2 kompensiert wer-
den kann.

[0065] Das verschließbare Gehäuse 1 ist eine ver-
gleichsweise kleine kompakte raumsparende Kon-
struktion für ein Brennstoffzellen-System, wobei das
Gehäuse 1 mehrere oben beschriebene Funktionen
gleichzeitig erfüllt.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
1.1 Wandung
2 Brennstoffzellen-Stapel
3 Führungselement
4 Gehäusedeckel
B1 erster Befestigungspunkt
B2 zweiter Befestigungspunkt
B3 dritter Befestigungspunkt
S verstärkende Struktur
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2006/0060244 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Gehäuse (1) für einen Brennstoffzellen-Stapel
(2), wobei zumindest eine Wandung (1.1) zumindest
bereichsweise eine die Wandung (1.1) verstärken-
de Struktur (S) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens in einem Bereich mit einer verstär-
kenden Struktur (S) zumindest ein Befestigungspunkt
(B1 bis B3) zur Befestigung zumindest einer Brenn-
stoffzellen-Systemkomponente und/oder zur Lage-
rung des Gehäuses (1) in einem Bauraum ausgebil-
det ist.

2.    Gehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die verstärkende Struktur (S) als
Rippen, die eine Wabenform und/oder eine Quadrat-
form aufweisen, ausgebildet ist.

3.  Gehäuse (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der zumindest eine Befesti-
gungspunkt (B1 bis B3) als eine von einer Wandung
(1.1) abragende Ausformung ausgebildet ist.

4.   Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
zumindest einen Befestigungspunkt (B1 bis B3) zu-
mindest ein Befestigungselement angeordnet oder
anordbar ist.

5.   Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (1) aus Metall und/oder aus zumindest einem
Faserverbundkunststoff gebildet ist.

6.    Gehäuse (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehäuse (1) mittels eines Gehäusedeckels (4) ver-
schließbar ist, in welchen zumindest eine Vorrichtung
des Brennstoffzellen-Systems integriert ist.

7.    Gehäuse (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gehäusedeckel (4) zumin-
dest einen weiteren Befestigungspunkt zur Befesti-
gung weiterer Brennstoffzellen-Systemkomponenten
aufweist.

8.  Gehäuse (1) nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandungen (1.1) und/
oder der Gehäusedeckel (4) zumindest abschnitts-
weise elektrisch isolierend ausgebildet sind bzw. ist.

9.  Gehäuse (1) nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandungen
(1.1) und/oder der Gehäusedeckel (4) zumindest ab-
schnittsweise thermisch isolierend ausgebildet sind
bzw. ist.

10.  Gehäuse (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Ge-
häuse (1) angeordnete Brennstoffzellen-Systemkom-

ponenten mit dem Brennstoffzellen-Stapel (2) ther-
misch gekoppelt sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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